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AKTE ZUR REVISION DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE ERTEILUNG
EUROPÄISCHER PATENTE (EUROPÄISCHES PATENTÜBEREINKOMMEN) 

VOM 5. OKTOBER 1973, ZULETZT REVIDIERT AM 17. DEZEMBER 1991

PRÄAMBEL

DIE VERTRAGSSTAATEN DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS -

IN DER ERWÄGUNG, daß die Zusammenarbeit der europäischen Staaten auf der Grund-
lage des Europäischen Patentübereinkommens und des durch dieses geschaffenen ein-
heitlichen Patenterteilungsverfahrens einen wesentlichen Beitrag zur rechtlichen und
wirtschaftlichen Integration Europas leistet,

IN DEM WUNSCH, Innovation und wirtschaftliche Entwicklung in Europa durch die
Schaffung von Grundlagen für den weiteren Ausbau des europäischen Patentsystems
noch wirksamer zu fördern,

IN DEM BESTREBEN, das Europäische Patentübereinkommen an die seit seinem Ab-
schluß eingetretene technische und rechtliche Entwicklung im Lichte der zunehmenden
Internationalisierung des Patentwesens anzupassen -

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

ARTIKEL 1
ÄNDERUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS

Das Europäische Patentübereinkommen wird wie folgt geändert: 

1. Nach Artikel 4 wird der folgende neue Artikel 4a eingefügt:

Artikel 4a
Konferenz der Minister der Vertragsstaaten

Eine Konferenz der für Angelegenheiten des Patentwesens zuständigen Minister der
Vertragsstaaten tritt mindestens alle fünf Jahre zusammen, um über Fragen der
Organisation und des europäischen Patentsystems zu beraten.

2. Artikel 11 erhält folgende Fassung:

Artikel 11
Ernennung hoher Beamter

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts wird vom Verwaltungsrat ernannt. 



- 2 -

MR/3/00 rev. 1 d
003677855 .../...

(2) Die Vizepräsidenten werden nach Anhörung des Präsidenten des Euro-
päischen Patentamts vom Verwaltungsrat ernannt. 

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer
einschließlich der Vorsitzenden werden auf Vorschlag des Präsidenten des Europäi-
schen Patentamts vom Verwaltungsrat ernannt. Sie können vom Verwaltungsrat
nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts wiederernannt
werden. 

(4) Der Verwaltungsrat übt die Disziplinargewalt über die in den Absätzen 1 bis 3
genannten Bediensteten aus. 

(5) Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen
Patentamts auch rechtskundige Mitglieder nationaler Gerichte oder gerichtsähn-
licher Behörden der Vertragsstaaten, die ihre richterliche Tätigkeit auf nationaler
Ebene weiterhin ausüben können, zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer
ernennen. Sie werden für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt und können
wiederernannt werden.

3. Artikel 14 erhält folgende Fassung:

Artikel 14
Sprachen des Europäischen Patentamts, 

europäischer Patentanmeldungen und anderer Schriftstücke

(1) Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und
Französisch.

(2) Eine europäische Patentanmeldung ist in einer Amtssprache einzureichen
oder, wenn sie in einer anderen Sprache eingereicht wird, nach Maßgabe der Aus-
führungsordnung in eine Amtssprache zu übersetzen. Diese Übersetzung kann wäh-
rend des gesamten Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt mit der Anmeldung
in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden.
Wird eine vorgeschriebene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die
Anmeldung als zurückgenommen.

(3) Die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die europäische Patent-
anmeldung eingereicht oder in die sie übersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor
dem Europäischen Patentamt als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der
Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

(4) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertrags-
staat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amts-
sprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können
auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats 
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einreichen. Sie müssen jedoch nach Maßgabe der Ausführungsordnung eine Über-
setzung in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen. Wird ein
Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung
gehört, nicht in der vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine vorge-
schriebene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als
nicht eingereicht.

(5) Europäische Patentanmeldungen werden in der Verfahrenssprache veröffent-
licht.

(6) Europäische Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht
und enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amts-
sprachen des Europäischen Patentamts.

(7) In den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts werden veröffentlicht:

a) das Europäische Patentblatt;

b) das Amtsblatt des Europäischen Patentamts.

(8) Die Eintragungen in das Europäische Patentregister werden in den drei Amts-
sprachen des Europäischen Patentamts vorgenommen. In Zweifelsfällen ist die Ein-
tragung in der Verfahrenssprache maßgebend.

4. Artikel 16 erhält folgende Fassung:

Artikel 16
Eingangsstelle

Die Eingangsstelle ist für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patent-
anmeldungen zuständig.

5. Artikel 17 erhält folgende Fassung:

Artikel 17
Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen sind für die Erstellung europäischer Recherchen-
berichte zuständig.

6. Artikel 18 erhält folgende Fassung:

Artikel 18
Prüfungsabteilungen

(1) Die Prüfungsabteilungen sind für die Prüfung europäischer Patentanmeldun-
gen zuständig.
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(2) Eine Prüfungsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern
zusammen. Bis zum Erlaß der Entscheidung über die europäische Patentanmeldung
wird jedoch in der Regel ein Prüfer der Prüfungsabteilung mit der Bearbeitung der
Anmeldung beauftragt. Die mündliche Verhandlung findet vor der Prüfungsabteilung
selbst statt. Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforder-
lich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt. Im Fall der Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Prüfungsabteilung den Ausschlag.

7. Artikel 21 erhält folgende Fassung:

Artikel 21
Beschwerdekammern

(1) Die Beschwerdekammern sind für die Prüfung von Beschwerden gegen
Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchs-
abteilungen und der Rechtsabteilung zuständig. 

(2) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung der Eingangsstelle und der Rechts-
abteilung setzt sich eine Beschwerdekammer aus drei rechtskundigen Mitgliedern
zusammen. 

(3) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung setzt sich
eine Beschwerdekammer zusammen aus: 

a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied,
wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung
oder die Erteilung, die Beschränkung oder den Widerruf eines europäischen Patents
betrifft und von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsab-
teilung gefaßt worden ist; 

b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern,
wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsab-
teilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die
Art der Beschwerde erfordert; 

c) drei rechtskundigen Mitgliedern in allen anderen Fällen. 

(4) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung setzt sich
eine Beschwerdekammer zusammen aus: 

a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied,
wenn die Entscheidung von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Einspruchs-
abteilung gefaßt worden ist; 

b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern,
wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Einspruchs-
abteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es
die Art der Beschwerde erfordert.
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8. Artikel 22 erhält folgende Fassung:

Artikel 22
Große Beschwerdekammer

(1) Die Große Beschwerdekammer ist zuständig für:

a) Entscheidungen über Rechtsfragen, die ihr von den Beschwerdekammern
vorgelegt werden;

b) die Abgabe von Stellungnahmen zu Rechtsfragen, die ihr vom Präsidenten des
Europäischen Patentamts nach Artikel 112 vorgelegt werden;

c) Entscheidungen über Anträge auf Überprüfung von Beschwerdekammer-
entscheidungen nach Artikel 112a.

(2) In Verfahren nach Absatz 1 Buchstaben a und b setzt sich die Große
Beschwerdekammer aus fünf rechtskundigen und zwei technisch vorgebildeten
Mitgliedern zusammen. In Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe c setzt sich die
Große Beschwerdekammer nach Maßgabe der Ausführungsordnung aus drei oder
fünf Mitgliedern zusammen. In allen Verfahren führt ein rechtskundiges Mitglied den
Vorsitz.

9. Artikel 23 erhält folgende Fassung:

Artikel 23
Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern

(1) Die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern
werden für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt und können während dieses
Zeitraums ihres Amtes nicht enthoben werden, es sei denn, daß schwerwiegende
Gründe vorliegen und der Verwaltungsrat auf Vorschlag der Großen Beschwerde-
kammer einen entsprechenden Beschluß faßt. Unbeschadet des Satzes 1 endet die
Amtszeit der Mitglieder der Kammern mit der Entlassung aus dem Dienst auf ihren
Antrag oder mit Versetzung in den Ruhestand nach Maßgabe des Statuts der
Beamten des Europäischen Patentamts.

(2) Die Mitglieder der Kammern dürfen nicht der Eingangsstelle, den Prüfungs-
abteilungen, den Einspruchsabteilungen oder der Rechtsabteilung angehören.

(3) Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht
gebunden und nur diesem Übereinkommen unterworfen.
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(4) Die Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern und der Großen Be-
schwerdekammer werden nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen. Sie
bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsrats.

10. Artikel 33 erhält folgende Fassung:

Artikel 33
Befugnisse des Verwaltungsrats in bestimmten Fällen

(1) Der Verwaltungsrat ist befugt, folgende Vorschriften zu ändern:

a) die Dauer der in diesem Übereinkommen festgesetzten Fristen;

b) die Vorschriften des Zweiten bis Achten und des Zehnten Teils dieses Überein-
kommens, um ihre Übereinstimmung mit einem internationalen Vertrag auf dem Ge-
biet des Patentwesens oder den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft
auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten;

c) die Ausführungsordnung.

(2) Der Verwaltungsrat ist befugt, in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
folgende Vorschriften zu erlassen und zu ändern: 

a) die Finanzordnung;

b) das Statut der Beamten und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen
Bediensteten des Europäischen Patentamts, ihre Besoldung sowie die Art der zu-
sätzlichen Vergütung und die Verfahrensrichtlinien für deren Gewährung; 

c) die Versorgungsordnung und Erhöhungen der Versorgungsbezüge entspre-
chend einer Erhöhung der Dienstbezüge;

d) die Gebührenordnung;

e) seine Geschäftsordnung.

(3) Der Verwaltungsrat ist befugt zu beschließen, daß abweichend von Artikel 18
Absatz 2 die Prüfungsabteilungen für bestimmte Gruppen von Fällen aus einem
technisch vorgebildeten Prüfer bestehen, wenn die Erfahrung dies rechtfertigt.
Dieser Beschluß kann rückgängig gemacht werden.

(4) Der Verwaltungsrat ist befugt, den Präsidenten des Europäischen Patentamts
zu ermächtigen, Verhandlungen über den Abschluß von Abkommen mit Staaten 
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aufgrund von Vereinbarungen mit solchen Organisationen errichtet worden sind, zu
führen und diese Abkommen mit Genehmigung des Verwaltungsrats für die Euro-
päische Patentorganisation zu schließen. 

(5) Ein Beschluß des Verwaltungsrats nach Absatz 1 Buchstabe b kann nicht
gefaßt werden:

- in bezug auf einen internationalen Vertrag vor dem Inkrafttreten dieses Vertrags;

- in bezug auf Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft vor deren Inkraft-
treten oder, wenn diese eine Frist für ihre Umsetzung vorsehen, vor deren Ablauf.

11. Artikel 35 erhält folgende Fassung:

Artikel 35
Abstimmungen

(1) Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse vorbehaltlich der Absätze 2 und 3
mit der einfachen Mehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme
abgeben.

(2) Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben,
ist für die Beschlüsse erforderlich, zu denen der Verwaltungsrat nach Artikel 7,
Artikel 11 Absatz 1, Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a und c und Absätze 2 bis 4,
Artikel 39 Absatz 1, Artikel 40 Absätze 2 und 4, Artikel 46, Artikel 134a, Artikel 149a
Absatz 2, Artikel 152, Artikel 153 Absatz 7, Artikel 166 und Artikel 172 befugt ist.

(3) Einstimmigkeit der Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben, ist für die
Beschlüsse erforderlich, zu denen der Verwaltungsrat nach Artikel 33 Absatz 1
Buchstabe b befugt ist. Der Verwaltungsrat faßt einen solchen Beschluß nur dann,
wenn alle Vertragsstaaten vertreten sind. Ein nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b
gefaßter Beschluß wird nicht wirksam, wenn innerhalb von zwölf Monaten nach dem
Datum des Beschlusses einer der Vertragsstaaten erklärt, daß dieser Beschluß nicht
verbindlich sein soll.

(4) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

12. Artikel 37 erhält folgende Fassung:

Artikel 37
Finanzierung des Haushalts

Der Haushalt der Organisation wird finanziert:
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a) durch eigene Mittel der Organisation;

b) durch Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der für die Aufrechterhaltung
der europäischen Patente in diesen Staaten erhobenen Gebühren; 

c) erforderlichenfalls durch besondere Finanzbeiträge der Vertragsstaaten;

d) gegebenenfalls durch die in Artikel 146 vorgesehenen Einnahmen; 

e) gegebenenfalls und ausschließlich für Sachanlagen durch bei Dritten aufge-
nommene und durch Grundstücke oder Gebäude gesicherte Darlehen;

f) gegebenenfalls durch Drittmittel für bestimmte Projekte.

13. Artikel 38 erhält folgende Fassung:

Artikel 38
Eigene Mittel der Organisation

Eigene Mittel der Organisation sind:

a) alle Einnahmen aus Gebühren und sonstigen Quellen sowie Rücklagen der
Organisation;

b) die Mittel des Pensionsreservefonds, der als zweckgebundenes Sonder-
vermögen der Organisation zur Sicherung ihres Versorgungssystems durch die
Bildung angemessener Rücklagen dient.

14. Artikel 42 erhält folgende Fassung:

Artikel 42
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan der Organisation ist auszugleichen. Er wird nach Maßgabe
der in der Finanzordnung festgelegten allgemein anerkannten Rechnungslegungs-
grundsätze aufgestellt. Falls erforderlich, können Berichtigungs- und Nachtrags-
haushaltspläne festgestellt werden.

(2) Der Haushaltsplan wird in der Rechnungseinheit aufgestellt, die in der Finanz-
ordnung bestimmt wird.

15. Artikel 50 erhält folgende Fassung:

Artikel 50
Finanzordnung

Die Finanzordnung bestimmt insbesondere: 

a) die Art und Weise der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie
der Rechnungslegung und Rechnungsprüfung;
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b) die Art und Weise sowie das Verfahren, nach denen die in Artikel 37 vorge-
sehenen Zahlungen und Beiträge sowie die in Artikel 41 vorgesehenen Vorschüsse
von den Vertragsstaaten der Organisation zur Verfügung zu stellen sind;

c) die Vorschriften über die Verantwortung der Anweisungsbefugten und der
Rechnungsführer sowie die entsprechenden Kontrollmaßnahmen;

d) die Sätze der in den Artikeln 39, 40 und 47 vorgesehenen Zinsen;

e) die Art und Weise der Berechnung der nach Artikel 146 zu leistenden Beiträge; 

f) Zusammensetzung und Aufgaben eines Haushalts- und Finanzausschusses,
der vom Verwaltungsrat eingesetzt werden soll;

g) die dem Haushaltsplan und den jährlichen Finanzausweisen zugrunde zu
legenden allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze.

16. Artikel 51 erhält folgende Fassung:

Artikel 51
Gebühren

(1) Das Europäische Patentamt kann Gebühren für die nach diesem Überein-
kommen durchgeführten amtlichen Aufgaben und Verfahren erheben. 

(2) Fristen für die Entrichtung von Gebühren, die nicht bereits im Übereinkommen
bestimmt sind, werden in der Ausführungsordnung festgelegt.

(3) Sieht die Ausführungsordnung vor, daß eine Gebühr zu entrichten ist, so
werden dort auch die Folgen ihrer nicht rechtzeitigen Entrichtung festgelegt.

(4) Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die
Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.

17. Artikel 52 erhält folgende Fassung:

Artikel 52
Patentfähige Erfindungen

(1) Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik
erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und
gewerblich anwendbar sind.
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(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht
angesehen:

a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische
Methoden;

b) ästhetische Formschöpfungen;

c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für
geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der dort genannten Gegenstände oder
Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder
das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

18. Artikel 53 erhält folgende Fassung:

Artikel 53
Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

a) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung
oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der
Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung in allen oder einigen Vertrags-
staaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im wesentlichen biologische Verfahren
zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Dies gilt nicht für mikrobiologische
Verfahren und die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse;

c) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des mensch-
lichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen
oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, ins-
besondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

19. Artikel 54 erhält folgende Fassung:

Artikel 54
Neuheit

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
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(2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen
Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung,
durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

(3) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmel-
dungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in
Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht
worden sind.

(4) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre
Patentfähigkeit durch die Absätze 2 und 3 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur
Anwendung in einem in Artikel 53 Buchstabe c genannten Verfahren bestimmt sind
und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) Ebensowenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder
Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in Artikel 53 Buchstabe c
genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn diese
Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

20. Artikel 60 erhält folgende Fassung:

Artikel 60
Recht auf das europäische Patent

(1) Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechts-
nachfolger zu. Ist der Erfinder ein Arbeitnehmer, so bestimmt sich das Recht auf das
europäische Patent nach dem Recht des Staats, in dem der Arbeitnehmer über-
wiegend beschäftigt ist; ist nicht festzustellen, in welchem Staat der Arbeitnehmer
überwiegend beschäftigt ist, so ist das Recht des Staats anzuwenden, in dem der
Arbeitgeber den Betrieb unterhält, dem der Arbeitnehmer angehört.

(2) Haben mehrere eine Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das
Recht auf das europäische Patent demjenigen zu, dessen europäische Patentanmel-
dung den früheren Anmeldetag hat, sofern diese frühere Anmeldung  veröffentlicht
worden ist.

(3) Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt der Anmelder als berechtigt,
das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen.
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21. Artikel 61 erhält folgende Fassung:

Artikel 61
Anmeldung europäischer Patente durch Nichtberechtigte

(1) Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des euro-
päischen Patents einer Person zugesprochen, die nicht der Anmelder ist, so kann
diese Person nach Maßgabe der Ausführungsordnung

a) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmel-
dung weiterverfolgen,

b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen
oder

c) beantragen, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

(2) Auf eine nach Absatz 1 Buchstabe b eingereichte neue europäische Patent-
anmeldung ist Artikel 76 Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

22. Artikel 65 erhält folgende Fassung:

Artikel 65
Übersetzung des europäischen Patents

(1) Jeder Vertragsstaat kann, wenn das vom Europäischen Patentamt erteilte, in
geänderter Fassung aufrechterhaltene oder beschränkte europäische Patent nicht in
einer seiner Amtssprachen abgefaßt ist, vorschreiben, daß der Patentinhaber bei
seiner Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung des
Patents in der erteilten, geänderten oder beschränkten Fassung nach seiner Wahl in
einer seiner Amtssprachen oder, soweit dieser Staat die Verwendung einer bestimm-
ten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat. Die
Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis
auf die Erteilung des europäischen Patents, seine Aufrechterhaltung in geänderter
Fassung oder seine Beschränkung im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht
worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 1 erlassen hat, kann
vorschreiben, daß der Patentinhaber innerhalb einer von diesem Staat bestimmten
Frist die Kosten für eine Veröffentlichung der Übersetzung ganz oder teilweise zu
entrichten hat.

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daß im Fall der Nichtbeachtung einer
nach den Absätzen 1 und 2 erlassenen Vorschrift die Wirkungen des europäischen
Patents in diesem Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten.
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23. Artikel 67 erhält folgende Fassung:

Artikel 67
Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung

(1) Die europäische Patentanmeldung gewährt dem Anmelder vom Tag ihrer
Veröffentlichung an in den benannten Vertragsstaaten einstweilen den Schutz nach
Artikel 64.

(2) Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, daß die europäische Patentanmeldung
nicht den Schutz nach Artikel 64 gewährt. Der Schutz, der mit der Veröffentlichung
der europäischen Patentanmeldung verbunden ist, darf jedoch nicht geringer sein
als der Schutz, der sich aufgrund des Rechts des betreffenden Staats aus der
zwingend vorgeschriebenen Veröffentlichung der ungeprüften nationalen Patent-
anmeldungen ergibt. Zumindest hat jeder Vertragsstaat vorzusehen, daß der
Anmelder für die Zeit von der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung
an von demjenigen, der die Erfindung in diesem Vertragsstaat unter Voraus-
setzungen benutzt hat, die nach dem nationalen Recht im Fall der Verletzung eines
nationalen Patents sein Verschulden begründen würden, eine den Umständen nach
angemessene Entschädigung verlangen kann.

(3) Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, daß eine seiner Amtssprachen nicht die
Verfahrenssprache ist, vorsehen, daß der einstweilige Schutz nach den Absätzen 1
und 2 erst von dem Tag an eintritt, an dem eine Übersetzung der Patentansprüche
nach Wahl des Anmelders in einer der Amtssprachen dieses Staats oder, soweit der
betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben
hat, in dieser Amtssprache

a) der Öffentlichkeit unter den nach nationalem Recht vorgesehenen Voraus-
setzungen zugänglich gemacht worden ist oder 

b) demjenigen übermittelt worden ist, der die Erfindung in diesem Vertragsstaat
benutzt.

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Wirkungen der europäischen
Patentanmeldung gelten als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die europäische
Patentanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder
rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Das gleiche gilt für die Wirkungen der
europäischen Patentanmeldung in einem Vertragsstaat, dessen Benennung zurück-
genommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

24. Artikel 68 erhält folgende Fassung:

Artikel 68
Wirkung des Widerrufs oder der Beschränkung des europäischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patent-
anmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gelten in dem Umfang, in
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dem das Patent im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren wider-
rufen oder beschränkt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

25. Artikel 69 erhält folgende Fassung:

Artikel 69
Schutzbereich

(1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patent-
anmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die
Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

(2) Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutz-
bereich der europäischen Patentanmeldung durch die in der veröffentlichten Anmel-
dung enthaltenen Patentansprüche bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische
Patent in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeits-
verfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung,
soweit deren Schutzbereich nicht erweitert wird.

26. Artikel 70 erhält folgende Fassung:

Artikel 70
Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder 

eines europäischen Patents

(1) Der Wortlaut einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen
Patents in der Verfahrenssprache stellt in Verfahren vor dem Europäischen Patent-
amt sowie in jedem Vertragsstaat die verbindliche Fassung dar.

(2) Ist die europäische Patentanmeldung jedoch in einer Sprache eingereicht
worden, die nicht Amtssprache des Europäischen Patentamts ist, so ist dieser Text
die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung im Sinne dieses Überein-
kommens. 

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, daß in seinem Staat eine im Überein-
kommen vorgeschriebene Übersetzung in einer seiner Amtssprachen für den Fall
maßgebend ist, daß der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des
europäischen Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist als der Schutz-
bereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren.

(4) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 3 erläßt, 

a) muß dem Anmelder oder Patentinhaber gestatten, eine berichtigte Über-
setzung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents 
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einzureichen. Die berichtigte Übersetzung hat erst dann rechtliche Wirkung, wenn
die von dem Vertragsstaat in entsprechender Anwendung der Artikel 65 Absatz 2
und Artikel 67 Absatz 3 aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind;

b) kann vorsehen, daß derjenige, der in diesem Staat in gutem Glauben eine
Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen
zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung keine Verletzung der
Anmeldung oder des Patents in der Fassung der ursprünglichen Übersetzung dar-
stellen würde, nach Eintritt der rechtlichen Wirkung der berichtigten Übersetzung die
Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich
fortsetzen darf.

27. Artikel 75 erhält folgende Fassung:

Artikel 75
Einreichung der europäischen Patentanmeldung

(1) Die europäische Patentanmeldung kann eingereicht werden:

a) beim Europäischen Patentamt oder

b) vorbehaltlich des Artikels 76 Absatz 1 bei der Zentralbehörde für den gewerb-
lichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats,
wenn das Recht dieses Staats es gestattet. Eine in dieser Weise eingereichte An-
meldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen
Patentamt eingereicht worden wäre.

(2) Absatz 1 steht der Anwendung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht
entgegen, die in einem Vertragsstaat 

a) für Erfindungen gelten, die wegen ihres Gegenstands nicht ohne vorherige
Zustimmung der zuständigen Behörden dieses Staats ins Ausland übermittelt
werden dürfen, oder

b) bestimmen, daß Patentanmeldungen zuerst bei einer nationalen Behörde ein-
gereicht werden müssen, oder die die unmittelbare Einreichung bei einer anderen
Behörde von einer vorherigen Zustimmung abhängig machen.

28. Artikel 76 erhält folgende Fassung:

Artikel 76
Europäische Teilanmeldung

(1) Eine europäische Teilanmeldung ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung
unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Sie kann nur für einen
Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung
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in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis
entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren
Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.

(2) In der europäischen Teilanmeldung gelten alle Vertragsstaaten als benannt,
die bei Einreichung der Teilanmeldung auch in der früheren Anmeldung benannt
sind.

29. Artikel 77 erhält folgende Fassung:

Artikel 77
Übermittlung europäischer Patentanmeldungen

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats
leitet die bei ihr oder einer anderen zuständigen Behörde dieses Staats eingereich-
ten europäischen Patentanmeldungen nach Maßgabe der Ausführungsordnung an
das Europäische Patentamt weiter.

(2) Eine europäische Patentanmeldung, deren Gegenstand unter Geheimschutz
gestellt worden ist, wird nicht an das Europäische Patentamt weitergeleitet.

(3) Eine europäische Patentanmeldung, die nicht rechtzeitig an das Europäische
Patentamt weitergeleitet wird, gilt als zurückgenommen.

30. Artikel 78 erhält folgende Fassung:

Artikel 78
Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung

(1) Die europäische Patentanmeldung muß

a) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents;

b) eine Beschreibung der Erfindung;

c) einen oder mehrere Patentansprüche;

d) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche
beziehen;

e) eine Zusammenfassung

enthalten und den Erfordernissen genügen, die in der Ausführungsordnung
vorgeschrieben sind.

(2) Für die europäische Patentanmeldung sind die Anmeldegebühr und die
Recherchengebühr zu entrichten. Wird die Anmeldegebühr oder die Recherchen-
gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.
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31. Artikel 79 erhält folgende Fassung:

Artikel 79
Benennung der Vertragsstaaten

(1) Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents gelten alle Vertragsstaaten
als benannt, die diesem Übereinkommen bei Einreichung der europäischen Patent-
anmeldung angehören.

(2) Für die Benennung eines Vertragsstaats kann eine Benennungsgebühr
erhoben werden.

(3) Die Benennung eines Vertragsstaats kann bis zur Erteilung des europäischen
Patents jederzeit zurückgenommen werden.

32. Artikel 80 erhält folgende Fassung:

Artikel 80
Anmeldetag

Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die in der
Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind.

33. Artikel 86 erhält folgende Fassung:

Artikel 86
Jahresgebühren für die europäische

Patentanmeldung

(1) Für die europäische Patentanmeldung sind nach Maßgabe der Ausführungs-
ordnung Jahresgebühren an das Europäische Patentamt zu entrichten. Sie werden
für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet.
Wird eine Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als
zurückgenommen.

(2) Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren endet mit der Zahlung der
Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des
europäischen Patents bekanntgemacht wird.

34. Artikel 87 erhält folgende Fassung:

Artikel 87
Prioritätsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für

a) einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums oder
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b) ein Mitglied der Welthandelsorganisation 

eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat
vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die An-
meldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von
zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

(2) Als prioritätsbegründend wird jede Anmeldung anerkannt, der nach dem
nationalen Recht des Staats, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, oder
nach zwei- oder mehrseitigen Verträgen unter Einschluß dieses Übereinkommens
die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt.

(3) Unter vorschriftsmäßiger nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu ver-
stehen, die zur Festlegung des Tags ausreicht, an dem die Anmeldung eingereicht
worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.

(4) Als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, wird
auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die denselben Gegenstand betrifft wie
eine erste ältere in demselben oder für denselben Staat eingereichte Anmeldung,
sofern diese ältere Anmeldung bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung zurück-
genommen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie
öffentlich ausgelegt worden ist und ohne daß Rechte bestehen geblieben sind;
ebensowenig darf diese ältere Anmeldung schon Grundlage für die Inanspruch-
nahme des Prioritätsrechts gewesen sein. Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall
nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

(5) Ist die erste Anmeldung bei einer nicht der Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums oder dem Übereinkommen zur Errichtung der
Welthandelsorganisation unterliegenden Behörde für den gewerblichen Rechts-
schutz eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 anzuwenden, wenn diese
Behörde nach einer Bekanntmachung des Präsidenten des Europäischen Patent-
amts anerkennt, daß eine erste Anmeldung beim Europäischen Patentamt ein
Prioritätsrecht unter Voraussetzungen und mit Wirkungen begründet, die denen der
Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.

35. Artikel 88 erhält folgende Fassung:

Artikel 88
Inanspruchnahme der Priorität

(1) Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen
will, hat eine Prioritätserklärung und weitere erforderliche Unterlagen nach Maßgabe
der Ausführungsordnung einzureichen.
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(2) Für eine europäische Patentanmeldung können mehrere Prioritäten in An-
spruch genommen werden, selbst wenn sie aus verschiedenen Staaten stammen.
Für einen Patentanspruch können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen
werden. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so beginnen Fristen,
die vom Prioritätstag an laufen, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen.

(3) Werden eine oder mehrere Prioritäten für die europäische Patentanmeldung in
Anspruch genommen, so umfaßt das Prioritätsrecht nur die Merkmale der europäi-
schen Patentanmeldung, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten
sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist.

(4) Sind bestimmte Merkmale der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch
genommen wird, nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentan-
sprüchen enthalten, so reicht es für die Gewährung der Priorität aus, daß die
Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diese Merkmale
deutlich offenbart.

36. Artikel 90 erhält folgende Fassung:

Artikel 90
Eingangs- und Formalprüfung

(1) Das Europäische Patentamt prüft nach Maßgabe der Ausführungsordnung, ob
die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügt.

(2) Kann ein Anmeldetag nach der Prüfung nach Absatz 1 nicht zuerkannt werden,
so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.

(3) Ist der europäischen Patentanmeldung ein Anmeldetag zuerkannt worden, so
prüft das Europäische Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung, ob den
Erfordernissen der Artikel 14, 78, 81 und gegebenenfalls der Artikel 88 Absatz 1 und
133 Absatz 2 sowie den weiteren in der Ausführungsordnung festgelegten Erforder-
nissen entsprochen worden ist.

(4) Stellt das Europäische Patentamt bei der Prüfung nach Absatz 1 oder 3
behebbare Mängel fest, so gibt es dem Anmelder Gelegenheit, diese Mängel zu
beseitigen.

(5) Wird ein bei der Prüfung nach Absatz 3 festgestellter Mangel nicht beseitigt, so
wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen. Betrifft der Mangel den
Prioritätsanspruch, so erlischt der Prioritätsanspruch für die Anmeldung. 
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37. Artikel 91 wird gestrichen.

38. Artikel 92 erhält folgende Fassung:

Artikel 92
Erstellung des europäischen Recherchenberichts

Das Europäische Patentamt erstellt und veröffentlicht nach Maßgabe der Ausfüh-
rungsordnung einen europäischen Recherchenbericht zu der europäischen Patent-
anmeldung auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berück-
sichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen.

39. Artikel 93 erhält folgende Fassung:

Artikel 93
Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

(1) Das Europäische Patentamt veröffentlicht die europäische Patentanmeldung so
bald wie möglich 

a) nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine
Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag oder 

b) auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist.

(2) Die europäische Patentanmeldung wird gleichzeitig mit der europäischen
Patentschrift veröffentlicht, wenn die Entscheidung über die Erteilung des Patents
vor Ablauf der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Frist wirksam wird.

40. Artikel 94 erhält folgende Fassung:

Artikel 94
Prüfung der europäischen Patentanmeldung

(1) Das Europäische Patentamt prüft nach Maßgabe der Ausführungsordnung auf
Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegen-
stand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. Der Antrag gilt erst
als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist.

(2) Wird ein Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt, so gilt die Anmeldung als
zurückgenommen.

(3) Ergibt die Prüfung, daß die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegen-
stand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die
Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie erforderlich auf, eine Stellungnahme
einzureichen und, vorbehaltlich des Artikels 123 Absatz 1, die Anmeldung zu
ändern.
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(4) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung recht-
zeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

41. Artikel 95 und 96 werden gestrichen.

42. Artikel 97 erhält folgende Fassung:

Artikel 97
Erteilung oder Zurückweisung

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmel-
dung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses
Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Erteilung des europäischen
Patents, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt
sind.

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmel-
dung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses
Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die Anmeldung zurück, sofern in diesem
Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist. 

(3) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird an dem
Tag wirksam, an dem der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt
bekanntgemacht wird. 

43. Artikel 98 erhält folgende Fassung:

Artikel 98
Veröffentlichung der europäischen Patentschrift

Das Europäische Patentamt veröffentlicht die europäische Patentschrift so bald wie
möglich nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt.

44. Der Titel des Fünften Teils erhält folgende Fassung:

FÜNFTER TEIL

EINSPRUCHS- UND
BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN

45. Artikel 99 erhält folgende Fassung:

Artikel 99
Einspruch

(1) Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die
Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann
nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen
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dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die
Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.

(2) Der Einspruch erfaßt das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen
es Wirkung hat.

(3) Am Einspruchsverfahren sind neben dem Patentinhaber die Einsprechenden
beteiligt.

(4) Weist jemand nach, daß er in einem Vertragsstaat aufgrund einer rechts-
kräftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in das Patentregister
dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in bezug auf diesen Staat an die
Stelle des bisherigen Patentinhabers. Abweichend von Artikel 118 gelten der bis-
herige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, nicht als gemein-
same Inhaber, es sei denn, daß beide dies verlangen.

46. Artikel 101 erhält folgende Fassung:

Artikel 101
Prüfung des Einspruchs -

Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents

(1) Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung nach Maßgabe der
Ausführungsordnung, ob wenigstens ein Einspruchsgrund nach Artikel 100 der
Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht. Bei dieser Prüfung
fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, eine
Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter
einzureichen. 

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß wenigstens ein Einspruchs-
grund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht, so widerruft
sie das Patent. Andernfalls weist sie den Einspruch zurück.

(3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der
vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das euro-
päische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,

a) den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die
Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung, sofern die in der Ausfüh-
rungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind;

 b) den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so widerruft sie
das Patent.

47. Artikel 102 wird gestrichen.



- 23 -

MR/3/00 rev. 1 d
003677855 .../...

48. Artikel 103 erhält folgende Fassung:

Artikel 103
Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe a in geänderter
Fassung aufrechterhalten worden, so veröffentlicht das Europäische Patentamt eine
neue europäische Patentschrift so bald wie möglich nach Bekanntmachung des Hin-
weises auf die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt.

49. Artikel 104 erhält folgende Fassung:

Artikel 104
Kosten

(1) Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten
selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung, wenn dies der Billigkeit entspricht, nach
Maßgabe der Ausführungsordnung eine andere Verteilung der Kosten anordnet.

(2) Das Verfahren zur Kostenfestsetzung regelt die Ausführungsordnung.

(3) Jede unanfechtbare Entscheidung des Europäischen Patentamts über die
Festsetzung der Kosten wird in jedem Vertragsstaat in bezug auf die Vollstreckung
wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats behandelt, in dessen
Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung
darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen.

50. Artikel 105 erhält folgende Fassung:

Artikel 105 
Beitritt des vermeintlichen 

Patentverletzers

(1) Jeder Dritte kann nach Ablauf der Einspruchsfrist nach Maßgabe der Aus-
führungsordnung dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er nachweist, daß

a) gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist oder

b) er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patent-
verletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, daß er
das Patent nicht verletze.

(2) Ein zulässiger Beitritt wird als Einspruch behandelt.
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51. Nach Artikel 105 werden die folgenden neuen Artikel 105a, 105b und 105c
eingefügt:

Artikel 105a
Antrag auf Beschränkung oder 

Widerruf

(1) Auf Antrag des Patentinhabers kann das europäische Patent widerrufen oder
durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden. Der Antrag ist beim Euro-
päischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu stellen. Er gilt erst
als gestellt, wenn die Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr entrichtet worden ist.

(2) Der Antrag kann nicht gestellt werden, solange ein Einspruchsverfahren in
bezug auf das europäische Patent anhängig ist.

Artikel 105b
Beschränkung oder Widerruf des 

europäischen Patents

(1) Das Europäische Patentamt prüft, ob die in der Ausführungsordnung festge-
legten Erfordernisse für eine Beschränkung oder den Widerruf des europäischen
Patents erfüllt sind.

(2) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, daß der Antrag auf Beschrän-
kung oder Widerruf des europäischen Patents diesen Erfordernissen genügt, so
beschließt es nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Beschränkung oder den
Widerruf des europäischen Patents. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Die Entscheidung über die Beschränkung oder den Widerruf erfaßt das euro-
päische Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten, für die es erteilt worden ist. Sie
wird an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Entschei-
dung hingewiesen wird.

Artikel 105c
Veröffentlichung der geänderten europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 105b Absatz 2 beschränkt worden, so ver-
öffentlicht das Europäische Patentamt die geänderte europäische Patentschrift so
bald wie möglich nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Beschränkung im
Europäischen Patentblatt.

52. Artikel 106 erhält folgende Fassung:

Artikel 106
Beschwerdefähige Entscheidungen

(1) Die Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Ein-
spruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind mit der Beschwerde anfechtbar. 
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Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht ab-
schließt, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der
Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

(3) Das Recht, Beschwerde gegen Entscheidungen über die Kostenverteilung oder
Kostenfestsetzung im Einspruchsverfahren einzulegen, kann in der Ausführungsord-
nung eingeschränkt werden. 

53. Artikel 108 erhält folgende Fassung:

Artikel 108
Frist und Form

Die Beschwerde ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung innerhalb von zwei
Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim Europäischen Patentamt einzu-
legen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr
entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung
ist die Beschwerde nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu begründen.

54. Artikel 110 erhält folgende Fassung:

Artikel 110
Prüfung der Beschwerde

Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die Beschwerdekammer, ob die Beschwerde
begründet ist. Die Prüfung der Beschwerde ist nach Maßgabe der Ausführungs-
ordnung durchzuführen.

55. Nach Artikel 112 wird der folgende neue Artikel 112a eingefügt:

Artikel 112a
Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer

(1) Jeder Beteiligte an einem Beschwerdeverfahren, der durch die Entscheidung
einer Beschwerdekammer beschwert ist, kann Antrag auf Überprüfung der Ent-
scheidung durch die Große Beschwerdekammer stellen.

(2) Der Antrag kann nur darauf gestützt werden, daß

a) ein Mitglied der Beschwerdekammer unter Verstoß gegen Artikel 24 Absatz 1
oder trotz einer Ausschlußentscheidung gemäß Artikel 24 Absatz 4 an der Ent-
scheidung mitgewirkt hat;
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b) der Beschwerdekammer eine Person angehörte, die nicht zum Beschwerde-
kammermitglied ernannt war;

c) ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 vorliegt;

d) das Beschwerdeverfahren mit einem sonstigen, in der Ausführungsordnung
genannten schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war; oder

e) eine nach Maßgabe der Ausführungsordnung festgestellte Straftat die
Entscheidung beeinflußt haben könnte.

(3) Der Antrag auf Überprüfung hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Der Antrag ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung einzureichen und zu
begründen. Wird der Antrag auf Absatz 2 Buchstaben a bis d gestützt, so ist er
innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Beschwerdekammerentscheidung
zu stellen. Wird er auf Absatz 2 Buchstabe e gestützt, so ist er innerhalb von zwei
Monaten nach Feststellung der Straftat, spätestens aber fünf Jahre nach Zustellung
der Beschwerdekammerentscheidung zu stellen. Der Überprüfungsantrag gilt erst
als gestellt, wenn die vorgeschriebene Gebühr entrichtet worden ist.

(5) Die Große Beschwerdekammer prüft den Antrag nach Maßgabe der Aus-
führungsordnung. Ist der Antrag begründet, so hebt die Große Beschwerdekammer
die angefochtene Entscheidung auf und ordnet nach Maßgabe der Ausführungs-
ordnung die Wiederaufnahme des Verfahrens vor den Beschwerdekammern an.

(6) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die
Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines euro-
päischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Erlaß der angefochtenen Beschwer-
dekammerentscheidung und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entschei-
dung der Großen Beschwerdekammer über den Überprüfungsantrag in Benutzung
genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen
hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs
unentgeltlich fortsetzen.

56. Artikel 115 erhält folgende Fassung:

Artikel 115
Einwendungen Dritter

In Verfahren vor dem Europäischen Patentamt kann nach Veröffentlichung der euro-
päischen Patentanmeldung jeder Dritte nach Maßgabe der Ausführungsordnung
Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben, die Gegenstand
der Anmeldung oder des Patents ist. Der Dritte ist am Verfahren nicht beteiligt.
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57. Artikel 117 erhält folgende Fassung:

Artikel 117
Beweismittel und Beweisaufnahme

(1) In Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sind insbesondere folgende
Beweismittel zulässig:

a) Vernehmung der Beteiligten;

b) Einholung von Auskünften;

c) Vorlegung von Urkunden;

d) Vernehmung von Zeugen;

e) Begutachtung durch Sachverständige;

f) Einnahme des Augenscheins;

g) Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid.

(2) Das Verfahren zur Durchführung der Beweisaufnahme regelt die
Ausführungsordnung.

58. Artikel 119 erhält folgende Fassung:

Artikel 119
Zustellung

Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen werden vom Europäischen
Patentamt von Amts wegen nach Maßgabe der Ausführungsordnung zugestellt. Die
Zustellungen können, soweit dies außergewöhnliche Umstände erfordern, durch
Vermittlung der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertrags-
staaten bewirkt werden.

59. Artikel 120 erhält folgende Fassung:

Artikel 120
Fristen

In der Ausführungsordnung werden bestimmt:

a) die Fristen, die in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt einzuhalten und
nicht bereits im Übereinkommen festgelegt sind;

b) die Art der Berechnung der Fristen sowie die Voraussetzungen, unter denen
Fristen verlängert werden können;
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c) die Mindest- und die Höchstdauer der vom Europäischen Patentamt zu bestim-
menden Fristen.

60. Artikel 121 erhält folgende Fassung:

Artikel 121
Weiterbehandlung der europäischen 

Patentanmeldung

(1) Hat der Anmelder eine gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltende
Frist versäumt, so kann er die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmel-
dung beantragen. 

(2) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die in der Ausfüh-
rungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den
Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäu-
mung als nicht eingetreten.

(4) Von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind die Fristen der Artikel 87
Absatz 1, 108 und 112a Absatz 4 sowie die Fristen für den Antrag auf Weiterbe-
handlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Ausführungsordnung
kann weitere Fristen von der Weiterbehandlung ausnehmen.

61. Artikel 122 erhält folgende Fassung:

Artikel 122
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gege-
benen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Euro-
päischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen
Stand eingesetzt, wenn die Versäumung dieser Frist zur unmittelbaren Folge hat,
daß die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die
Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder
der Verlust eines sonstigen Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

(2) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die Voraussetzungen
des Absatzes 1 und die weiteren in der Ausführungsordnung festgelegten Erforder-
nisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristver-
säumung als nicht eingetreten.

(4) Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist die Frist für den Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Ausführungsordnung kann weitere
Fristen von der Wiedereinsetzung ausnehmen.
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(5) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die
Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines euro-
päischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Eintritt eines Rechtsverlusts nach
Absatz 1 und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltun-
gen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die
Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

(6) Dieser Artikel läßt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, Wiederein-
setzung in den vorigen Stand in Fristen zu gewähren, die in diesem Übereinkommen
vorgesehen und den Behörden dieses Staats gegenüber einzuhalten sind.

62. Artikel 123 erhält folgende Fassung:

Artikel 123
Änderungen

(1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im
Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsord-
nung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegen-
heit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern.

(2) Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in
der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in
der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) Das europäische Patent darf nicht in der Weise geändert werden, daß sein
Schutzbereich erweitert wird.

63. Artikel 124 erhält folgende Fassung:

Artikel 124
Auskünfte über den 
Stand der Technik

(1) Das Europäische Patentamt kann nach Maßgabe der Ausführungsordnung den
Anmelder auffordern, Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen, der in natio-
nalen oder regionalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und eine Erfin-
dung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist.

(2) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 rechtzeitig zu
antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

64. Artikel 126 wird gestrichen.
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65. Artikel 127 erhält folgende Fassung:

Artikel 127
Europäisches Patentregister

Das Europäische Patentamt führt ein Europäisches Patentregister, in das die in der
Ausführungsordnung genannten Angaben eingetragen werden. Vor der Veröffent-
lichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt keine Eintragung in das Euro-
päische Patentregister. Jedermann kann in das Europäische Patentregister Einsicht
nehmen.

66. Artikel 128 erhält folgende Fassung:

Artikel 128
Akteneinsicht

(1) Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht veröf-
fentlicht worden sind, wird nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt.

(2) Wer nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische
Patentanmeldung berufen hat, kann vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und
ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen.

(3) Nach der Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach
Artikel 61 Absatz 1 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung kann jeder-
mann Einsicht in die Akten der früheren Anmeldung ungeachtet deren Veröffent-
lichung und ohne Zustimmung des Anmelders verlangen.

(4) Nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung wird vorbe-
haltlich der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Beschränkungen auf
Antrag Einsicht in die Akten der Anmeldung und des darauf erteilten europäischen
Patents gewährt.

(5) Das Europäische Patentamt kann die in der Ausführungsordnung genannten
Angaben bereits vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Dritten
mitteilen oder veröffentlichen.

67. Artikel 129 erhält folgende Fassung:

Artikel 129 
Regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen

Das Europäische Patentamt gibt regelmäßig folgende Veröffentlichungen heraus:
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a) ein Europäisches Patentblatt, das die Angaben enthält, deren Veröffentlichung
dieses Übereinkommen, die Ausführungsordnung oder der Präsident des Europäi-
schen Patentamts vorschreibt;

b) ein Amtsblatt, das allgemeine Bekanntmachungen und Mitteilungen des Präsi-
denten des Europäischen Patentamts sowie sonstige dieses Übereinkommen und
seine Anwendung betreffende Veröffentlichungen enthält.

68. Artikel 130 erhält folgende Fassung:

Artikel 130
Gegenseitige Unterrichtung

(1) Das Europäische Patentamt und die Zentralbehörden für den gewerblichen
Rechtsschutz der Vertragsstaaten übermitteln einander auf Ersuchen sachdienliche
Angaben über europäische oder nationale Patentanmeldungen und Patente und die
sie betreffenden Verfahren, soweit nicht Vorschriften dieses Übereinkommens oder
des nationalen Rechts entgegenstehen.

(2) Absatz 1 gilt nach Maßgabe von Arbeitsabkommen auch für die Übermittlung
von Angaben zwischen dem Europäischen Patentamt und

a) den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz anderer Staaten;

b) den zwischenstaatlichen Organisationen, die mit der Erteilung von Patenten
beauftragt sind; 

c) jeder anderen Organisation.

(3) Die Übermittlung von Angaben nach Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a und
b unterliegt nicht den Beschränkungen des Artikels 128. Der Verwaltungsrat kann
beschließen, daß die Übermittlung von Angaben nach Absatz 2 Buchstabe c den
genannten Beschränkungen nicht unterliegt, sofern die betreffende Organisation die
übermittelten Angaben bis zur Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung
vertraulich behandelt.

69. Artikel 133 erhält folgende Fassung:

Artikel 133
Allgemeine Grundsätze der Vertretung

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist niemand verpflichtet, sich in den durch dieses
Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter
vertreten zu lassen.
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(2) Natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem
Vertragsstaat haben, müssen in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen
Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen mit
Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch ihn vor-
nehmen; in der Ausführungsordnung können weitere Ausnahmen zugelassen
werden.

(3) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertrags-
staat können in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch
einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht,
aber einer Vollmacht nach Maßgabe der Ausführungsordnung bedarf. In der Ausfüh-
rungsordnung kann vorgeschrieben werden, ob und unter welchen Voraussetzungen
Angestellte einer juristischen Person für andere juristische Personen mit Sitz in
einem Vertragsstaat, die mit ihr wirtschaftlich verbunden sind, handeln können.

(4) In der Ausführungsordnung können Vorschriften über die gemeinsame Ver-
tretung mehrerer Beteiligter, die gemeinsam handeln, vorgesehen werden.

70. Artikel 134 erhält folgende Fassung:

Artikel 134
Vertretung vor dem Europäischen Patentamt

(1) Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch dieses
Übereinkommen geschaffenen Verfahren kann nur durch zugelassene Vertreter
wahrgenommen werden, die in einer beim Europäischen Patentamt geführten Liste
eingetragen sind.

(2) Jede natürliche Person, die

a) die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt,

b) ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einem Vertragsstaat hat und

c) die europäische Eignungsprüfung bestanden hat,

kann in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

(3) Während eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der
Beitritt eines Staats zu diesem Übereinkommen wirksam wird, kann die Eintragung in
diese Liste auch von jeder natürlichen Person beantragt werden, die

a) die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt,

b) ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in dem Staat hat, der dem Überein-
kommen beigetreten ist, und
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c) befugt ist, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patent-
wesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats zu
vertreten. Unterliegt diese Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruf-
lichen Befähigung, so muß die Person diese Vertretung in diesem Staat mindestens
fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben.

(4) Die Eintragung erfolgt aufgrund eines Antrags, dem die Bescheinigungen
beizufügen sind, aus denen sich ergibt, daß die in Absatz 2 oder 3 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.

(5) Die Personen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind,
sind berechtigt, in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren
aufzutreten.

(6) Jede Person, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, ist
berechtigt, zur Ausübung ihrer Tätigkeit als zugelassener Vertreter einen Geschäfts-
sitz in jedem Vertragsstaat zu begründen, in dem die Verfahren durchgeführt
werden, die durch dieses Übereinkommen unter Berücksichtigung des dem Überein-
kommen beigefügten Zentralisierungsprotokolls geschaffen worden sind. Die Behör-
den dieses Staats können diese Berechtigung nur im Einzelfall in Anwendung der
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften
entziehen. Vor einer solchen Maßnahme ist der Präsident des Europäischen Patent-
amts zu hören.

(7) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann Befreiung erteilen:

a) in besonders gelagerten Fällen von der Voraussetzung nach Absatz 2 Buch-
stabe a oder Absatz 3 Buchstabe a;

b) von der Voraussetzung nach Absatz 3 Buchstabe c Satz 2, wenn der Antrag-
steller nachweist, daß er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben
hat.

(8) Die Vertretung in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren
kann wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in
einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in
dem Umfang wahrgenommen werden, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf
dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann. Absatz 6 ist entsprechend anzuwen-
den.

71. Nach Artikel 134 wird der folgende neue Artikel 134a eingefügt:

Artikel 134a 
Institut der beim Europäischen Patentamt

zugelassenen Vertreter

(1) Der Verwaltungsrat ist befugt, Vorschriften zu erlassen und zu ändern über:
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a) das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, im
folgenden Institut genannt;

b) die Vorbildung und Ausbildung, die eine Person besitzen muß, um zu der
europäischen Eignungsprüfung zugelassen zu werden, und die Durchführung dieser
Eignungsprüfung;

c) die Disziplinargewalt, die das Institut oder das Europäische Patentamt über die
zugelassenen Vertreter ausübt;

d) die Verschwiegenheitspflicht und das Recht des zugelassenen Vertreters, die
Offenlegung von Mitteilungen zwischen ihm und seinem Mandanten oder Dritten in
Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu verweigern.

(2) Alle Personen, die in der in Artikel 134 Absatz 1 genannten Liste der zugelas-
senen Vertreter eingetragen sind, sind Mitglied des Instituts. 

72. Artikel 135 erhält folgende Fassung:

Artikel 135
Umwandlungsantrag

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines benannten
Vertragsstaats leitet auf Antrag des Anmelders oder Inhabers eines europäischen
Patents das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents in den folgenden
Fällen ein:

a) wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 3 als zurück-
genommen gilt;

b) in den sonstigen vom nationalen Recht vorgesehenen Fällen, in denen nach
diesem Übereinkommen die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder
zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder das europäische
Patent widerrufen worden ist.

(2) Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe a ist der Umwandlungsantrag bei der
Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zu stellen, bei der die euro-
päische Patentanmeldung eingereicht worden ist. Diese Behörde leitet den Antrag
vorbehaltlich der Vorschriften über die nationale Sicherheit unmittelbar an die
Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten
Vertragsstaaten weiter. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe b ist der Umwandlungsantrag nach
Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt zu stellen. Der
Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. Das
Europäische Patentamt übermittelt den Umwandlungsantrag den Zentralbehörden
für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten.
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(4) Die in Artikel 66 genannte Wirkung der europäischen Patentanmeldung
erlischt, wenn der Umwandlungsantrag nicht rechtzeitig übermittelt wird.

73. Artikel 136 wird gestrichen.

74. Artikel 137 erhält folgende Fassung:

Artikel 137
Formvorschriften für die Umwandlung

(1) Eine europäische Patentanmeldung, die nach Artikel 135 Absatz 2 oder 3
übermittelt worden ist, darf nicht solchen Formerfordernissen des nationalen Rechts
unterworfen werden, die von den im Übereinkommen vorgesehenen abweichen oder
über sie hinausgehen.

(2) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, der die europäische
Patentanmeldung übermittelt worden ist, kann verlangen, daß der Anmelder inner-
halb einer Frist, die nicht weniger als zwei Monate betragen darf,

a) die nationale Anmeldegebühr entrichtet und

b) eine Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in einer der Amts-
sprachen des betreffenden Staats einreicht, und zwar der ursprünglichen Fassung
der Anmeldung und gegebenenfalls der im Verfahren vor dem Europäischen
Patentamt geänderten Fassung, die der Anmelder dem nationalen Verfahren
zugrunde zu legen wünscht.

75. Artikel 138 erhält folgende Fassung:

Artikel 138
Nichtigkeit europäischer Patente

(1) Vorbehaltlich des Artikels 139 kann das europäische Patent mit Wirkung für
einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn

a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht
patentfähig ist;

b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offen-
bart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;

c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in
der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teil-
anmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen Anmeldung beruht, über
den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
hinausgeht;

d) der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist; oder
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e) der Inhaber des europäischen Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1 berechtigt
ist.

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, so
wird das Patent durch entsprechende Änderung der Patentansprüche beschränkt
und für teilweise nichtig erklärt. 

(3) In Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde, die
die Gültigkeit des europäischen Patents betreffen, ist der Patentinhaber befugt, das
Patent durch Änderung der Patentansprüche zu beschränken. Die so beschränkte
Fassung des Patents ist dem Verfahren zugrunde zu legen.

76. Artikel 140 erhält folgende Fassung:

Artikel 140
Nationale Gebrauchsmuster und Gebrauchszertifikate

Die Artikel 66, 124, 135, 137 und 139 sind in den Vertragsstaaten, deren Recht
Gebrauchsmuster oder Gebrauchszertifikate vorsieht, auf diese Schutzrechte und
deren Anmeldungen entsprechend anzuwenden.

77. Artikel 141 erhält folgende Fassung:

Artikel 141
Jahresgebühren für das europäische Patent

(1) Jahresgebühren für das europäische Patent können nur für die sich an das in
Artikel 86 Absatz 2 genannte Jahr anschließenden Jahre erhoben werden.

(2) Werden Jahresgebühren für das europäische Patent innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents fällig, so gelten diese Jahresgebühren als wirksam entrichtet, wenn sie
innerhalb der genannten Frist gezahlt werden. Eine nach nationalem Recht vorge-
sehene Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben.

78. Nach Artikel 149 wird der folgende neue Artikel 149a eingefügt:

Artikel 149a
Andere Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten

(1) Dieses Übereinkommen läßt das Recht aller oder einiger Vertragsstaaten
unberührt, besondere Übereinkommen über alle europäische Patentanmeldungen
oder Patente betreffenden Fragen zu schließen, die nach diesem Übereinkommen
nationalem Recht unterliegen und dort geregelt sind, wie insbesondere

a) ein Übereinkommen über die Schaffung eines gemeinsamen europäischen
Patentgerichts für die ihm angehörenden Vertragsstaaten;
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b) ein Übereinkommen über die Schaffung einer gemeinsamen Einrichtung für die
ihm angehörenden Vertragsstaaten, die auf Ersuchen nationaler Gerichte oder
gerichtsähnlicher Behörden Gutachten über Fragen des europäischen oder damit
harmonisierten nationalen Patentrechts erstattet;

c) ein Übereinkommen, dem zufolge die ihm angehörenden Vertragsstaaten auf
Übersetzungen europäischer Patente nach Artikel 65 ganz oder teilweise verzichten;

d) ein Übereinkommen, dem zufolge die ihm angehörenden Vertragsstaaten vor-
sehen, daß nach Artikel 65 vorgeschriebene Übersetzungen europäischer Patente
beim Europäischen Patentamt eingereicht und von ihm veröffentlicht werden
können. 

(2) Der Verwaltungsrat ist befugt zu beschließen, daß 

a) die Mitglieder der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer
in einem europäischen Patentgericht oder einer gemeinsamen Einrichtung tätig
werden und in Verfahren vor diesem Gericht oder dieser Einrichtung nach Maßgabe
eines solchen Übereinkommens mitwirken dürfen; 

b) das Europäische Patentamt einer gemeinsamen Einrichtung das Unterstüt-
zungspersonal, die Räumlichkeiten und die Ausstattung zur Verfügung stellt, die sie
zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigt, und die Kosten dieser Einrichtung ganz
oder teilweise von der Organisation getragen werden. 

79. Der Zehnte Teil des Übereinkommens erhält folgende Fassung:

ZEHNTER TEIL

INTERNATIONALE ANMELDUNGEN NACH DEM 
VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS - EURO-PCT-ANMELDUNGEN

Artikel 150
Anwendung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet des Patentwesens 

(1) Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens vom 19. Juni 1970, im folgenden PCT genannt, ist nach Maßgabe
dieses Teils anzuwenden.

(2) Internationale Anmeldungen nach dem PCT können Gegenstand von Verfah-
ren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der PCT, seine
Ausführungsordnung und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden. Bei
mangelnder Übereinstimmung gehen die Vorschriften des PCT oder seiner Aus-
führungsordnung vor.
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Artikel 151
Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt

Das Europäische Patentamt wird nach Maßgabe der Ausführungsordnung als
Anmeldeamt im Sinne des PCT tätig. Artikel 75 Absatz 2 ist entsprechend
anzuwenden. 

Artikel 152
Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde 

oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

Das Europäische Patentamt wird nach Maßgabe einer zwischen der Organisation
und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlos-
senen Vereinbarung als Internationale Recherchenbehörde und als mit der inter-
nationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne des PCT für Anmelder
tätig, die entweder Staatsangehörige eines Vertragsstaats dieses Übereinkommens
sind oder dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben. Diese Vereinbarung kann vorsehen,
daß das Europäische Patentamt auch für andere Anmelder tätig wird.

Artikel 153
Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt 

oder ausgewähltes Amt

(1) Das Europäische Patentamt ist 

a) Bestimmungsamt für jeden in der internationalen Anmeldung bestimmten
Vertragsstaat dieses Übereinkommens, für den der PCT in Kraft ist und für den der
Anmelder ein europäisches Patent begehrt, und 

b) ausgewähltes Amt, wenn der Anmelder einen nach Buchstabe a bestimmten
Staat ausgewählt hat.

(2) Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt Bestim-
mungsamt oder ausgewähltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuer-
kannt worden ist, hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmel-
dung (Euro-PCT-Anmeldung).

(3) Die internationale Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung in einer Amts-
sprache des Europäischen Patentamts tritt an die Stelle der Veröffentlichung der
europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekannt-
gemacht. 

(4) Ist die Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache veröffentlicht, so ist
beim Europäischen Patentamt eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen
einzureichen, die von ihm veröffentlicht wird. Vorbehaltlich des Artikels 67 Absatz 3
tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 67 Absätze 1 und 2 erst vom Tag dieser
Veröffentlichung an ein.
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(5)  Die Euro-PCT-Anmeldung wird als europäische Patentanmeldung behandelt
und gilt als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Absatz 3 oder 4
und in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind.

(6)  Der zu einer Euro-PCT-Anmeldung erstellte internationale Recherchenbericht
oder die ihn ersetzende Erklärung und deren internationale Veröffentlichung treten
an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen
Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.

(7) Zu jeder Euro-PCT-Anmeldung nach Absatz 5 wird ein ergänzender europäi-
scher Recherchenbericht erstellt. Der Verwaltungsrat kann beschließen, daß auf
einen ergänzenden Recherchenbericht verzichtet oder die Recherchengebühr
herabgesetzt wird.

80. Die Artikel 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 und 163 werden
gestrichen.

81. Artikel 164 erhält folgende Fassung:

Artikel 164
Ausführungsordnung und Protokolle

(1) Die Ausführungsordnung, das Anerkennungsprotokoll, das Protokoll über Vor-
rechte und Immunitäten, das Zentralisierungsprotokoll, das Protokoll über die Aus-
legung des Artikels 69 sowie das Personalstandsprotokoll sind Bestandteile des
Übereinkommens.

(2) Bei mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens
und Vorschriften der Ausführungsordnung gehen die Vorschriften des Übereinkom-
mens vor.

82. Artikel 167 wird gestrichen.

ARTIKEL 2
PROTOKOLLE

1. Das Protokoll zur Auslegung des Artikels 69 EPÜ erhält folgende Fassung:

PROTOKOLL ÜBER DIE AUSLEGUNG DES ARTIKELS 69 EPÜ

Artikel 1
Allgemeine Grundsätze

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich des
europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem ge-
nauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die
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Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen
anzuwenden sind. Ebensowenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, daß die
Patentansprüche lediglich  als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf
das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der
Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll
vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen
Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte ver-
binden.

Artikel 2
Äquivalente

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen
Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patent-
ansprüchen genannten Elemente sind.

2. Das folgende Protokoll über den Personalbestand wird in das Europäische
Patentübereinkommen als dessen Bestandteil aufgenommen:

PROTOKOLL ÜBER DEN PERSONALBESTAND DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS IN DEN HAAG (PERSONALSTANDSPROTOKOLL)

Die Europäische Patentorganisation gewährleistet, daß der Anteil der Planstellen
des Europäischen Patentamts, der nach dem Organisations- und Stellenplan für das
Jahr 2000 auf den Dienstort Den Haag entfällt, im wesentlichen unverändert bleibt.
Eine Änderung der Zahl der auf den Dienstort Den Haag entfallenden Planstellen,
die im Interesse des guten Funktionierens des Europäischen Patentamts erforderlich
wird und eine Abweichung von dem obengenannten Anteil um mehr als zehn Pro-
zent zur Folge hat, bedarf eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Organisation
auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts nach Konsultation mit
den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs der
Niederlande.

3. Abschnitt I des Zentralisierungsprotokolls erhält folgende Fassung:

PROTOKOLL ÜBER DIE ZENTRALISIERUNG DES EUROPÄISCHEN
PATENTSYSTEMS UND SEINE EINFÜHRUNG 

(ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL)

Abschnitt I

(1) a) Bei Inkrafttreten des Übereinkommens treffen die Vertragsstaaten des Über-
einkommens, die gleichzeitig Mitgliedstaaten des durch das Haager Abkommen vom
6. Juni 1947 errichteten Internationalen Patentinstituts sind, die notwendigen
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß alle Aktiva und Passiva sowie das gesamte
Personal des Internationalen Patentinstituts spätestens zu dem in Artikel 162
Absatz 1 des Übereinkommens vorgesehenen Zeitpunkt auf das Europäische
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Patentamt übertragen werden. Diese Übertragung erfolgt im Wege eines Vertrags
zwischen dem Internationalen Patentinstitut und der Europäischen Patentorgani-
sation. Die oben erwähnten Staaten und die anderen Vertragsstaaten des Überein-
kommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß dieser
Vertrag spätestens zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens vorgese-
henen Zeitpunkt angewendet wird. Die Mitgliedstaaten des Internationalen Patent-
instituts, die gleichzeitig Vertragsstaaten des Übereinkommens sind, verpflichten
sich ferner, ihre Mitgliedschaft am Haager Abkommen zum Zeitpunkt der Anwen-
dung des Vertrags zu beenden.

b) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnah-
men, um sicherzustellen, daß die Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal
des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt nach Maßgabe des
unter Buchstabe a erwähnten Vertrags übernommen werden. Das Europäische
Patentamt übernimmt von der Anwendung dieses Vertrags an einerseits die Auf-
gaben, die dem Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Übereinkom-
mens zur Unterzeichnung obliegen, insbesondere diejenigen, die es zu diesem Zeit-
punkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob
diese Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens werden oder nicht, und an-
dererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten des Über-
einkommens gegenüber Staaten verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl
Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des
Übereinkommens sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat der Europäischen
Patentorganisation dem Europäischen Patentamt weitere Aufgaben auf dem Gebiet
der Recherche übertragen.

c) Die obengenannten Verpflichtungen beziehen sich sinngemäß auch auf die
gemäß dem Haager Abkommen geschaffene Dienststelle unter den im Abkommen
zwischen dem Internationalen Patentinstitut und der Regierung des beteiligten
Vertragsstaats vorgesehenen Bedingungen. Diese Regierung verpflichtet sich, mit
der Europäischen Patentorganisation ein neues Abkommen, das das bereits beste-
hende Abkommen mit dem Internationalen Patentinstitut ablöst, zu schließen, um die
Bestimmungen über die Organisation, die Tätigkeit und die Finanzierung der Dienst-
stelle mit diesem Protokoll in Einklang zu bringen.

(2) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens verzichten zu dem in Artikel 162
Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt vorbehaltlich des Abschnitts III
für ihre Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz zugunsten des Europäi-
schen Patentamts auf die Tätigkeit als Internationale Recherchenbehörde nach dem
Zusammenarbeitsvertrag.

(3) a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt
wird in Berlin eine Dienststelle des Europäischen Patentamts errichtet. Diese Dienst-
stelle untersteht der Zweigstelle in Den Haag.
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b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle Berlin unter Berück-
sichtigung allgemeiner Erwägungen und der Bedürfnisse des Europäischen Patent-
amts fest.

c) Zumindest am Anfang des Zeitabschnitts nach der stufenweisen Ausdehnung
des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts muß der Umfang der dieser
Dienststelle übertragenen Arbeiten eine volle Auslastung des im Zeitpunkt der
Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung bei der Dienststelle Berlin des
Deutschen Patentamts beschäftigten Prüferpersonals ermöglichen.

d) Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die zusätzlichen Kosten, die der
Europäischen Patentorganisation aus der Errichtung und dem Betrieb der Dienst-
stelle Berlin entstehen.

ARTIKEL 3
NEUFASSUNG DES ÜBEREINKOMMENS

(1) Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation wird ermächtigt, auf Vor-
schlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts eine Neufassung des Euro-
päischen Patentübereinkommens zu erstellen. In der Neufassung sind die Vor-
schriften des Übereinkommens in den drei Amtssprachen, soweit dies erforderlich
ist, redaktionell anzupassen. Ferner können die Vorschriften des Übereinkommens
fortlaufend neu numeriert und die Verweisungen auf andere Vorschriften des Über-
einkommens der neuen Nummernfolge entsprechend geändert werden. 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt die Neufassung des Übereinkommens mit Dreiviertel-
mehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben. Mit der Be-
schlußfassung wird die Neufassung des Übereinkommens Bestandteil dieser
Revisionsakte.

ARTIKEL 4
UNTERZEICHNUNG UND RATIFIKATION

(1) Diese Revisionsakte liegt für die Vertragsstaaten bis zum 1. September 2001 im
Europäischen Patentamt in München zur Unterzeichnung auf.

(2) Diese Revisionsakte bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden bei
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.
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ARTIKEL 5
BEITRITT

(1) Diese Revisionsakte steht bis zu ihrem Inkrafttreten den Vertragsstaaten des Über-
einkommens und den Staaten, die das Übereinkommen ratifizieren oder ihm bei-
treten, zum Beitritt offen.

(2) Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
hinterlegt.

ARTIKEL 6
VORLÄUFIGE ANWENDUNG

Artikel 1 Nummern 4 - 6 und 12 - 15, Artikel 2 Nummern 2 und 3 sowie Artikel 3 und 7
dieser Revisionsakte sind vorläufig anwendbar.

ARTIKEL 7
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

(1) Die revidierte Fassung des Übereinkommens findet auf alle nach ihrem Inkrafttreten
eingereichten europäischen Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente
Anwendung. Sie findet nicht auf die bei ihrem Inkrafttreten bereits erteilten
europäischen Patente und auf europäische Patentanmeldungen Anwendung, die in
diesem Zeitpunkt anhängig sind, soweit der Verwaltungsrat der Europäischen
Patentorganisation nichts anderes bestimmt.

(2) Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation faßt spätestens am
30. Juni 2001 einen Beschluß nach Absatz 1 mit Dreiviertelmehrheit der vertretenen
Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben. Ein solcher Beschluß wird Bestandteil
dieser Revisionsakte.

ARTIKEL 8
INKRAFTTRETEN

(1) Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens tritt zwei Jahre
nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von fünfzehn
Vertragsstaaten oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch den Vertragsstaat in Kraft, der diese
Förmlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt der
frühere ist.
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(2) Mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens tritt die vor
diesem Zeitpunkt geltende Fassung des Übereinkommens außer Kraft.

ARTIKEL 9
ÜBERMITTLUNGEN UND NOTIFIKATIONEN

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt beglaubigte Abschriften der
Revisionsakte her und übermittelt sie den Regierungen der Vertragsstaaten und der
Staaten, die dem Europäischen Patentübereinkommen nach Artikel 166 Absatz 1
beitreten können.

(2) Die Regierung der Bundesrepublik notifiziert den in Absatz 1 genannten
Regierungen:

a) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde;

b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Revisionsakte.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ernannten Bevollmächtigten nach Vorlage ihrer
in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten diese Revisionsakte unterschrie-
ben.

GESCHEHEN zu München am neunundzwanzigsten November zweitausend in einer
Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist. Diese Urschrift wird im Archiv der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

__________


